
27. Jahrgang Nr. 10 04. November 2019

Amtliches
Bekanntmachungsblatt

Gemeinde Ostseebad Binz



Seite 2 Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz

Inhaltsverzeichnis

1823. Bekanntmachung Seite  3
 Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung der
 Gemeindevertretung vom 19.9.2019

1824. Bekanntmachung Seite 12
 Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des 
 Hauptausschusses (7. Wahlperiode) vom 21.10.2019 

1825. Bekanntmachung Seite 13
 Auslegung des Jahresabschlusses 2016 der 
 Gemeinde Ostseebad Binz 

1826. Bekanntmachung Seite 16
 Auslegung des Jahresabschlusses 2018 der 
 Wohnungsverwaltung Binz GmbH

1827. Bekanntmachung Seite 21
 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad Binz

1828. Bekanntmachung Seite 23
 Dritte Ergänzung der Allgemeinverfügung der Gemeinde Ostseebad 
 Binz vom 15.10.2018 zur Umbenennung von Straßen/Wegen und 
 Änderung von Hausnummern in der Gemeinde Binz/Orstteil Prora

1829. Bekanntmachung Seite 26
 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer 
 Fremdenverkehrsabgabe der Gemeinde Ostseebad Binz – 
 Fremdenverkehrsabgabensatzung (FVAS) 

1830. Bekanntmachung Seite 28
 Beschluss zur Satzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 41 
 „Wohnen am Klünderberg“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
 ohne Umweltbericht

1831. Bekanntmachung Seite 31
 Satzung über die erste Verlängerung der Veränderungssperre für 
 das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 „Wohnbebauung Rabenstraße 
 Alte Gärtnerei“ der Gemeinde Ostseebad Binz 

Information der Gleichstellungsbeauftragten  Seite 33
 - Selbstverteidigungskurs

Altersjubiläen aus Binz und Prora im November Seite 34

Information Bereich Umwelt - Laubannahme Seite 35



1823. Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung der 
Gemeindevertretung vom 19.9.2019

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 19.9.2019 nachfolgende Beschlüsse 
gefasst. Die Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und 
ihrer Ausschüsse sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder 
unter www.gemeinde-binz.de/Gemeindevertretung einzusehen. 

Beschluss-Nr. 87-03-2019
Die Gemeindevertretung folgt den Anträgen und beschließt in ihrer Sitzung am 
19.09.2019 die Änderung der Tagesordnung.

Beschluss-Nr. 88-03-2019
Die Gemeindevertretung bestätigt die Niederschrift der 1. Sondersitzung der Gemein-
devertretung vom 26.08.2019 – öffentlicher Teil.

Beschluss-Nr. 89-03-2019 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 Herrn Axel Behrens 
aus seiner Funktion als 2. Stellvertreter des Bürgermeisters und damit als Ehrenbeamten 
abzuberufen.

Beschluss-Nr. 90-03-2019
Die Gemeindevertretung wählt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 gemäß § 40 Abs. 1 und 
3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

Herrn Axel Behrens

als Ersten Stellvertreter des Bürgermeisters für die Dauer der Wahlperiode und ernennt 
ihn für die Dauer der Wahlperiode zum Ehrenbeamten.

Beschluss-Nr. 91-03-2019
Die Gemeindevertretung wählt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 gemäß § 40 Abs. 1 und 
3 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) 

Frau Stine Winter

als Zweite Stellvertreterin des Bürgermeisters für die Dauer der Wahlperiode und er-
nennt sie für die Dauer der Wahlperiode zur Ehrenbeamtin.
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Beschluss-Nr. 92-03-2019
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 19.09.2019 folgenden Beschluss gefasst:
1.  Der Jahresabschluss der Wohnungsverwaltung Binz GmbH zum 31.12.2018 in der 

von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft Fidelis Revision 
GmbH geprüften Fassung (uneingeschränkter Bestätigungsvermerk vom 10.05.2019) 
wird festgestellt.

2.  Der Lagebericht der Wohnungsverwaltung Binz GmbH für das Wirtschaftsjahr 2018 
wurde durch den Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen.

3.  Der Jahresüberschuss von EUR 349.012,05 wird auf das folgende Geschäftsjahr vorge-
tragen.

4. Dem Aufsichtsrat wird für das Wirtschaftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
5.  Auf der Grundlage des § 3 des Kommunalprüfungsgesetzes (KPG M-V) wird der Bür-

germeister beauftragt, die Binzer Bürger über die ortsübliche Bekanntmachung über 
den Zeitraum der Auslegung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes und des Bestäti-
gungsvermerkes in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung zu informieren. 

Beschluss-Nr. 93-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Änderung des Be-
schlusses Nr. 72-02-2019 vom 26.08.2019 hinsichtlich der Regelung im Artikel 2 „Inkraft-
treten“. Die 3. Änderungssatzung der Fremdenverkehrsabgabensatzung tritt rückwirkend 
zum 01.01.2019 in Kraft.

Beschluss-Nr. 94-03-2019
Die Gemeindevertretung gibt dem Widerspruch des Bürgermeisters vom 06.09.2019 ge-
gen den Beschluss-Nr. 76-02-2019 der Gemeindevertretung vom 26.08.2019 zu TOP 09 
– Beschlussvorschlag zum Abriss einer öffentlichen Toilettenanlage am Strandabgang 28 
und Neubau von zwei öffentlichen Toilettenanlagen an den Strandabgängen 23 und 28 
– statt. 

Beschluss-Nr. 95-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufhebung des Be-
schlusses Nr. 76-02-2019 – Abriss einer öffentlichen Toilettenanlage am Strandabgang 28 
und Neubau von zwei öffentlichen Toilettenanlagen an den Strandabgängen 23 und 28.

Beschluss-Nr. 96-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufnahme der 
Planungsleistungen mit nachfolgenden Bauausschreibungsverfahren für den Abriss der 
öffentlichen Toilettenanlage „Strandtoilette Nr. 4“ am Strandabgang 28 und den Neubau 
von zwei öffentlichen Toilettenanlagen an den Strandabgängen 23 und 28 unter Berück-
sichtigung folgender Ergänzungen:
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Die Baufelder im B-Plan Nr. 29 „Strandversorgung“ sollen auf maximal 12 m Breite be-
grenzt werden. Ausnahme ist der Standort Strandabgang 66. Dort soll das Baufeld ma-
ximal 15 m betragen. Beim Neubau WC 3 am Strandabgang Nr. 23 soll das Gebäudeau-
ßenmaß 9 m Länge nicht überschreiten. Bei den WC 1, WC 4, WC Schmachter See, WC 
Kleinbahnhof, WC Haltestelle Reisebusse soll jeweils das Bestandsmaß auch nach Neubau 
erhalten bleiben. Hintergrund ist, dass Sichtachsen auf die Binzer Bucht erhalten bleiben 
bzw. so minimal wie möglich erscheinen. Die Hinzunahme von weiteren Kapazitäten, das 
Schaffen von Barrierefreiheit, Behinderten-WCs und Separieren eines Wickelraumes sol-
len gemäß den Förderbestimmungen dennoch stattfinden. Einzug am WC 9 (zukünftig 
12 m Gebäudebreite), WC 8 (Erweiterung in der Gebäudetiefe), WC 7 (Erweiterung um 
Behinderten-WC) nach außen. 
Zum zusätzlichen Abbau von Übernutzungen der Toilettenanlagen in den Monaten vor-
aussichtlich Mai bis September ist zu prüfen, mobile Möglichkeiten zu schaffen, die tem-
porär installiert werden. Dazu sollen die entsprechenden baulichen Voraussetzungen als 
auch Fördermöglichkeiten von der Kurverwaltung geprüft werden.

Beschluss-Nr. 97-03-2019
Die Gemeindevertretung gibt dem Widerspruch des Bürgermeisters gegen den Beschluss-
Nr. 77-02-2019 der Gemeindevertretung vom 26.08.2019 zu TOP 10 – Beschlussvorschlag 
zur grundlegenden Erneuerung der öffentlichen Toilettenanlagen unter der Maßgabe der 
Herstellung von Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit statt.

Beschluss-Nr. 98-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 77-02-2019 – grundlegende Erneuerung der öffentlichen Toilettenanlagen 
unter der Maßgabe der Herstellung von Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit.

Beschluss-Nr. 99-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufnahme der Pla-
nungsleistungen mit nachfolgenden Bauausschreibungsverfahren für die Erneuerung der 
öffentlichen Toilettenanlagen unter der Maßgabe der Herstellung von Barrierefreiheit und 
Familienfreundlichkeit für die WCs 1, 5, 6, 7, 8 und 9 sowie Kleinbahnhof und Schmachter 
See-Promenade unter Berücksichtigung folgender Ergänzungen:

Die Baufelder im B-Plan Nr. 29 „Strandversorgung“ sollen auf maximal 12 m Breite be-
grenzt werden. Ausnahme ist der Standort Strandabgang 66. Dort soll das Baufeld ma-
ximal 15 m betragen. Beim Neubau WC 3 am Strandabgang Nr. 23 soll das Gebäudeau-
ßenmaß 9 m Länge nicht überschreiten. Bei den WC 1, WC 4, WC Schmachter See, WC 
Kleinbahnhof, WC Haltestelle Reisebusse soll jeweils das Bestandsmaß auch nach Neubau 
erhalten bleiben. Hintergrund ist, dass Sichtachsen auf die Binzer Bucht erhalten bleiben 
bzw. so minimal wie möglich erscheinen. Die Hinzunahme von weiteren Kapazitäten, 
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das Schaffen von Barrierefreiheit, Behinderten-WCs und Separieren eines Wickelraumes  
sollen gemäß den Förderbestimmungen dennoch stattfinden. Einzug am WC 9 (zukünftig 
12 m Gebäudebreite), WC 8 (Erweiterung in der Gebäudetiefe), WC 7 (Erweiterung um 
Behinderten-WC) nach außen. 
Zum zusätzlichen Abbau von Übernutzungen der Toilettenanlagen in den Monaten vor-
aussichtlich Mai bis September ist zu prüfen, mobile Möglichkeiten zu schaffen, die tem-
porär installiert werden. Dazu sollen die entsprechenden baulichen Voraussetzungen als 
auch Fördermöglichkeiten von der Kurverwaltung geprüft werden.

Beschluss-Nr. 100-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 63-01-2019 der Gemeindevertretung vom 27.06.2019, die Haushalte 
der Kur- und Gemeindeverwaltung ab dem Haushaltsjahr 2020 als Doppelhaushalte zu 
führen.

Beschluss-Nr. 101-03-2019
Die Gemeindevertretung stellt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 gemäß § 60 Abs. 5 Satz 
1 der Kommunalverfassung M-V den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jah-
resabschluss der Gemeinde Ostseebad Binz auf den 31.12.2016 fest.  

Beschluss-Nr. 102-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Bürgermeister 
der Gemeinde Ostseebad Binz für das Haushaltsjahr 2016 zu entlasten. 

Beschluss-Nr. 103-03-2019
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 über Anregun-

gen zur 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung von Mai 2019.

2.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Bürger sind über 
das Ergebnis der Abwägung zu benachrichtigen. 

Beschluss-Nr. 104-03-2019
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019  die 3. Änderung 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz in der vorliegenden Fas-
sung vom 16.04.2018, Stand 17.05.2019.

2.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Genehmigung für die 3. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz gemäß § 6 Abs. 1 BauGB zu 
beantragen. Die Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die 3. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Ostseebad Binz wird mit der ortsüblichen 
Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wirksam. 
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Beschluss-Nr. 105-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019  über Anregungen 
zum Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
gemäß § 4 abs. 2 BauGB in der vorliegenden Fassung von Mai 2019. 

Beschluss-Nr. 106-03-2019
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 den einfachen 

Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
als Bebauungsplan der Innenentwicklung ohne Umweltbericht, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) in der vorliegenden 
Fassung vom 20.12.2018, Stand  15.05.2019 gemäß § 10 Abs. 1 als Satzung. Die 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom 20.12.2018, Stand 15.05.2019, 
gebilligt.

2.  Der Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung über den einfachen Bebauungsplan 
Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad Binz als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung ohne Umweltbericht ortsüblich bekannt zu machen. Dabei ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann. 

Beschluss-Nr. 107-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 über Anregungen 
zur 2. Änderung mit Ergänzung und Teilaufhebung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes Nr. 20 „Umweltbildungszentrum Forsthaus Prora“ der Gemeinde Ostsee-
bad Binz gemäß § 4 Abs. 1 BauGB in der vorliegenden Fassung von Juli 2019. 

Beschluss-Nr. 108-03-2019
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 gemäß § 14, 16 

und 17 (1) die erste Verlängerung der Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 „Wohnbebauung Rabenstraße Alte 
Gärtnerei“ der Gemeinde Ostseebad Binz für ein Jahr.

2. Die Verlängerung der Satzung ist ortsüblich bekannt zu machen. 

Beschluss-Nr. 109-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Antrag des 
Gartenvereins „Granitz“ e.V. auf Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie zur 
Förderung des Kleingartenwesens in Mecklenburg-Vorpommern für Reparatur- und 
Werterhaltungsmaßnahmen zu befürworten. 

Beschluss-Nr. 110-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Antrag des 
Kleingartenvereins „Am Kleinbahnhof Binz“ e.V. auf Gewährung einer Zuwendung 
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nach der Richtlinie zur Förderung des Kleingartenwesens in Mecklenburg-Vorpommern 
für Rekonstruktions- und Werterhaltungsmaßnahmen zu befürworten. 

Beschluss-Nr. 111-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die ordentliche 
Kündigung des laufenden Stromliefervertrages zwischen der Gemeinde Ostseebad Binz 
und der E.ON Energie Deutschland GmbH aufgrund einer abgelehnten angebotenen 
Preisanpassung ab 01.01.2020 um 62 % für den Allgemeinbedarfsstrom und 55 % für 
den Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung. 

Beschluss-Nr. 112-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Ausschreibung 
und Vergabe der Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) für die Ge-
meinde Ostseebad Binz in den Bezugsjahren 2020 bis 2022. Die Ausschreibung erfolgt 
europaweit im elektronischen Verfahren (e-Vergabe).

Die Gemeindevertretung ermächtigt den Bürgermeister, einen Versorgungsvertrag auf 
Grundlage des Ausschreibungsergebnisses und der Vergabeentscheidung abzuschließen. 

Beschluss-Nr. 113-03-2019
1.  Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufstellung 

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 24 „Erlebniszentrum Binzer Bucht“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz mit Umweltbericht.

2.  Das Planverfahren ist gemäß § 3 Abs. 1 und 2 und § 4 Abs. 1 und 2 BauGB durchzu-
führen.

3. Mit dem Vorhabenträger ist ein städtebaulicher Erschließungsvertrag zu schließen.
4. Die Gemeinde ist kostenfrei zu halten. 

Beschluss-Nr. 114-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dass gemäß Vertrag 
zum Ortsverkehr Binz/Prora – Linie 27 VVR – zwischen der Gemeinde Ostseebad Binz, Ei-
genbetrieb Kurverwaltung, mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) 
eine Optimierung der Linienwege vorgenommen wird. Die Gemeinde Ostseebad Binz als 
Straßenbaulastträger und die Kurverwaltung als Vertragspartner haben die Gespräche zur 
Anpassung des Vertrages mit die VVR dahingehend zu führen, dass die 

     - Lottumstraße,
     - Wylichstraße,
     - Putbuser Straße und 
     - Dünenstraße
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nicht mehr von Dieselbussen befahren werden. Weiterhin ist von der Gemeindeverwal-
tung und der Kurverwaltung zu prüfen, ob und wann die VVR alternative Antriebsformen 
im Ortverkehr einsetzt. Die Gemeindeverwaltung Binz und die Kurverwaltung Binz haben 
der Gemeindevertretung bis zur nächsten Sitzung am 07.11.2019 die aufgeführten Punk-
te zur Zustimmung vorzulegen. 

Beschluss-Nr. 115-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dass die Außenfas-
sade des Tennisvereinshauses nach den Unterlagen des Künstlers, die dem Tennisverein 
vorliegen, gestaltet wird. 

Beschluss-Nr. 116-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019 die Aufhebung des 
Beschlusses-Nr. 105-24-2017 vom 02.11.2017 mit folgendem Wortlaut:

„Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 2.11.2017, die Handlungsan-
weisungen, abgeleitet aus der Machbarkeitsstudie zum „Bau einer Marina bzw. eines 
Wasserwanderrastplatzes“ im Ostseebad Binz/OT Prora sowie des Ergebnisses der infor-
mellen Bürgerbeteiligung vom 26.09.2017, weiter voranzutreiben, um die Aufstellung 
einer auf festen Fakten basierenden Entscheidungsfähigkeit zu erlangen. Die Verwal-
tung wird mit der Bearbeitung der im Folgenden näher beschriebenen Arbeits- und Pla-
nungsschritte beauftragt, welche die Grundlagen zur Abstimmung für oder gegen den 
Bau einer Marina im Ortsteil Prora darstellen. Die Bürger und Gemeindevertreter sind 
in den Prozess einzubinden und (Teil-)Ergebnisse sind öffentlich bekannt zu machen.“ 

Beschluss-Nr. 117-03-2019
Die  Gemeindevertretung  beschließt  in  ihrer  Sitzung  am  19.09.2019  die Nieder-
schrift der 1. Sondersitzung der Gemeindevertretung vom 26.08.2019 – nichtöffentli-
cher Teil.

Beschluss-Nr. 118-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, der Empfehlung 
der Gemeinde Ostseebad Binz, Eigenbetrieb Kurverwaltung – zur Vergabe von Bauleis-
tungen gemäß VOB/A – zu folgen und die Firma:

      TSH GmbH
      Industriestraße 22
      18528 Bergen auf Rügen

mit der Ausführung der Bauleistungen zu beauftragen. 
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Beschluss-Nr. 119-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, der Empfehlung 
des Ingenieurbüros b & o Ingenieure zur Vergabe von Bauleistungen gemäß VOB/A zu 
folgen und die Firma:
      
      Deutsch-Dänische Wasserbau GmbH
      Strandweg 124
      24399 Arnis

mit der Ausführung der Bauleistungen zu beauftragen.  

Beschluss-Nr. 120-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, der Empfehlung 
der Gemeinde Ostseebad Binz, Eigenbetrieb Kurverwaltung, zur Vergabe von Dienst-
leistungen gemäß VgV zu folgen und die Firma:

     Jagdschlossexpress- und Ausflugsfahrten GmbH
     Gewerbegebiet 2 Nr. 19
     18609 Ostseebad Binz OT Prora

mit der Ausführung der Dienstleistung: „Innerörtlicher ganzjähriger Personentransport 
entlang der Route der Bäderarchitektur im Ostseebad Binz unter Einsatz von Fahrzeu-
gen mit alternativen Antrieben“ zu beauftragen. 

Beschluss-Nr. 121-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dem Antrag zum 
Erwerb einer Liegenschaft in der Gemarkung Granitz nicht zuzustimmen. 

Beschluss-Nr. 122-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dem Antrag auf 
Erwerb einer Liegenschaft in der Gemarkung Jagdschloss nicht zuzustimmen. 

Beschluss-Nr. 123-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dem Antrag zum 
Erwerb einer Teilfläche Gemarkung Schmachter See als Erweiterung für ein Grundstück 
nicht zuzustimmen. 

Beschluss-Nr. 124/1-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Beschluss-Nr. 
100-23-2017 zur Vergabe von Bauleistungen wie folgt zu berichtigen:
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„Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 28. September 2017, der Emp-
fehlung des Planungsbüros HKS Ingenieurbüro Ehlert, Rostock zur Vergabe von Bauleis-
tungen gemäß VOB/A, hier: Los 17 – Sanitär, Lüftung, Trockenbau – zu folgen (…).“ 

Beschluss-Nr. 124/2-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Beschluss-Nr. 
101-23-2017 zur Vergabe von Bauleistungen wie folgt zu berichtigen:

„Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 28. September 2017, der Emp-
fehlung des Planungsbüros HKS Ingenieurbüro Ehlert, Rostock zur Vergabe von Bauleis-
tungen gemäß VOB/A, hier: Los 18 – Elektro/Blitzschutz – zu folgen (…).“ 

Beschluss-Nr. 125-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, den Antrag auf 
Gewährung einer Kofinanzierung für das Projekt „Mythos Prora – die Expo“ abzulehnen. 

Beschluss-Nr. 126-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dem Antrag auf 
Eintragung einer Baulast gemäß § 83 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpom-
mern (LBauO M-V) auf dem gemeindlichen Grundstück in der Gemarkung Binz, Flur 2, 
Flurstück 503/3 nicht zuzustimmen. 

Beschluss-Nr. 127-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, dem Antrag eines 
Steuerpflichtigen auf Stundung und Ratenzahlung seiner Gewerbesteuern für die Jahre 
2016 und 2017 zuzustimmen. 

Beschluss-Nr. 128-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, das bestehende 
befristete Arbeitsverhältnis zwischen der Gemeinde Ostseebad Binz und dem Kurdirek-
tor, Herrn Kai Gardeja, für weitere vier Jahre bis zum 31.10.2023 gemäß § 32 Abs. 1 b 
TVöD zu verlängern. 

Beschluss-Nr. 129-03-2019
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 19.09.2019, das Präsidium mit 
einer Mitarbeiterbefragung zu beauftragen. 

gez. Mario Kurowski
Vorsitzender der Gemeindevertretung
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1824. Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse der Sitzung des 
Hauptausschusses (7. Wahlperiode) vom 21.10.2019

Beschluss-Nr. 03-02-2019
Beschluss zur Änderung der Tagesordnung
 
Beschluss-Nr. 04-02-2019
Beschluss zur Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 
26.08.2019 – öffentlicher Teil
 
Beschluss-Nr. 05-02-2019
Beschluss zur Annahme einer Sachspende in Höhe von 254,78 EUR – Präsente für die 
Regionale Schule zum Schulfest vom Reformhaus „Casa Verde“
 
Beschluss-Nr. 06-02-2019
Beschluss zur Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Hauptausschusses vom 
26.08.2019 – nichtöffentlicher Teil

 
gez. Karsten Schneider 
Bürgermeister
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1825. Bekanntmachung

Auslegung des Jahresabschlusses 2016 
der Gemeinde Ostseebad Binz 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 liegen in der Zeit 

vom 04.11.2019 bis 22.11.2019

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
 während der Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag    09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag    09:00 – 12:00 Uhr

Ostseebad Binz, 24. Oktober 2019

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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Bestätigungsvermerk 1)

Gemäß § 1 Abs. 4 KPG obliegt die örtliche Prüfung dem Rech nungsprüfungsausschuss 
der Gemeinde Ostseebad Binz. Er hat sich des Rechnungsprüfungsamtes zu bedie nen, 
soweit ein solches eingerichtet ist. Nach §1 abs. 5 KPG kann sich der Rechnungsprü-
fungsausschuss einen sachverständigen Dritten hinzuziehen, sollte dies erforderlich 
sein. Die örtliche Prüfung umfasst gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 5 und 8 KPG auch 
die Prüfung des Jahresabschlusses, der An lagen zum Jahresabschluss sowie die Ein-
haltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Aufgrund dieser rechtlichen 
Bestimmung haben wir den Jahresabschluss 2016 - bestehend aus Ergeb nisrechnung, 
Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, dem Anhang sowie den Anlagen zum 
Jahresabschluss - unter Einbeziehung des Rechnungswesens der 

Gemeinde Ostseebad Binz

für das Haushaltsjahr vom 01. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 stichproben-
haft geprüft. 

Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss 
gemäß § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 53 GemHVO-Doppik wurden von der Verwal-
tung unter der Gesamtverantwortung des Bürgermeisters er stellt. Unsere Aufgabe ist 
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei lung über den 
Jahresabschluss sowie die Anlagen zum Jahresabschluss unter Einbeziehung des Rech-
nungswesens abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung unter Beachtung des § 3a KPG vorgenom-
men. Die Prüfung haben wir so geplant und durchgeführt, dass Unrichtig keiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und die Anlagen 
zum Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
vermittel ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Gemeinde Ostseebad Binz sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. In dem nachfolgend beigefügten Prüfprotokoll sind Prü-
fungsbemerkungen  und Prüfungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsausschusses 
ausgeführt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-
zogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Rechnungswe-
sen, Jahresabschluss und den in Anlagen zum Jahresabschluss auf Basis der Ausführun-
gen des beauftragten Rechnungsprüfers gemacht. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Verwaltung der Gemeinde Ostseebad Binz sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
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des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht die Jahresrechnung den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 
sowie der §§ 50 bis 53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und 
sonstigen ortsrecht lichen Bestimmungen und vermitteln unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buch führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögenslage der Gemeinde Ostseebad Binz.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die 
nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung 
von Bedeutung sind.

sich  auf  die  Darstellung  des  durch  den  Jahresabschluss  und  die  Anlagen  zum

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittel-

ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

Sicherheit erkannt werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wurden die Kenntnisse über das wirtschaftliche

und rechtliche Umfeld der Gemeinde Ostseebad Binz sowie die Erwartungen über mögliche

Fehler  berücksichtigt.  In  dem  nachfolgend  beigefügten  Prüfprotokoll  sind

Prüfungsbemerkungen   und  Prüfungsempfehlungen  des  Rechnungsprüfungsausschusses

ausgeführt.  Im  Rahmen  der  Prüfung  werden  die  Wirksamkeit  des

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im

Rechnungswesen, Jahresabschluss und den in Anlagen zum Jahresabschluss auf Basis der

Ausführungen  des  beauftragten  Rechnungsprüfers  gemacht.  Die  Prüfung  umfasst  die

Beurteilung  der  angewandten  Bilanzierungsgrundsätze  und  der  wesentlichen

Einschätzungen der Verwaltung der Gemeinde Ostseebad Binz sowie die Würdigung der

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und der Anlagen zum Jahresabschluss. Wir sind

der  Auffassung,  dass  unsere  Prüfung  eine  hinreichend  sichere  Grundlage  für  unsere

Beurteilung bildet. Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht

die Jahresrechnung den Vorschriften des § 60 KV M-V und der §§ 24 bis 48 sowie der §§ 50

bis  53 GemHVO-Doppik sowie den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrecht-

lichen  Bestimmungen  und  vermitteln  unter  Beachtung  der  Grundsätze  ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage

der Gemeinde Ostseebad Binz.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die

nach unserer  Auffassung für  die Beurteilung der  Ordnungsmäßigkeit  der  Verwaltung von

Bedeutung sind.
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1826. Bekanntmachung

Auslegung des Jahresabschlusses 2018 
der Wohnungsverwaltung Binz GmbH 

Der Jahresabschlusses zum 31.12.2018 und der Lagebericht der Wohnungsverwaltung 
Binz GmbH liegen in der Zeit 

vom 04.11.2019 bis 22.11.2019

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
 während der Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr
Dienstag    09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr
Freitag    09:00 – 12:00 Uhr

Ostseebad Binz, 24. Oktober 2019

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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1827. Bekanntmachung

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes 
Kurverwaltung Ostseebad Binz 

Die Gemeindeverwaltung der Gemeinde Ostseebad Binz hat in ihrer Sitzung am   
 26. August 2019 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad 
Binz beschlossen.
Der vollständige Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung Ostseebad liegt zur 
öffentlichen Einsicht in der Zeit

vom 04.11.2019 bis 22.11.2019

in der Kämmerei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 
 während der Dienststunden aus.

Montag, Mittwoch, Freitag 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag    09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag   09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr  

Zusammenstellung für das Jahr 2019
für den Eigenbetrieb Kurverwaltung Ostseebad Binz

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunal-
verfassung hat die Gemeindevertretung des Ostseebades Binz durch Beschluss vom 26. 
August 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan                           in TEUR
- Gesamtbetrag der Erträge             9.990
- Gesamtbetrag der Aufwendungen            9.954
- Jahresergebnis                      36

2. Finanzplan
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit               9.496
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit              8.934
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit                563
 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                   0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                            4.722
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                          - 4.722
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- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                0
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                           500
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        - 500  

3. Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt
-  der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- 
   fördermaßnahmen ohne Umschuldungen      0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                 0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf             999

4. Die Stellenübersicht weist 63,13 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Sonstige Angaben
-  Gesamtbetrag das aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich
   fortgeltenden Kreditermächtigungen        0
- Finanzmittelbestand am Ende der Periode                                                        - 4.123  
- Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz vom 31.12.2017               3.553
- Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz vom 31.12.2018 voraussichtlich        3.578
- Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz vom 31.12.2019 voraussichtlich        3.614 

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung entfällt.

Ostseebad Binz, 28. Mai 2018

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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1828. Bekanntmachung
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1829. Bekanntmachung

3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung 
einer Fremdenverkehrsabgabe der Gemeinde Ostseebad Binz – 

Fremdenverkehrsabgabesatzung (FVAS)

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vor-
pommern (Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) 
und der §§ 1, 2, 11 und 17 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 
146), zul. geändert durch das Erste Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengeset-
zes vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584), wird nach Beschlussfassung der Gemein-
devertretung am 19.09.2019 nachfolgende 3. Änderungssatzung über die Erhebung 
einer Fremdenverkehrsabgabe in der Gemeinde Ostseebad Binz erlassen:

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe der Gemeinde Ostsee-
bad Binz (Fremdenverkehrsabgabesatzung - FVAS) vom 01.02.2011, zuletzt geändert 
durch die 2. Änderungssatzung vom 03.04.2017 wird wie folgt geändert:

 1. § 1 wird wie folgt geändert:

§ 1
Gegenstand der Abgabe

 (1)  Der Ortsteil Binz der Gemeinde Ostseebad Binz ist als Seebad, der Ortsteil Prora 
der Gemeinde Ostseebad Binz als Erholungsort staatlich anerkannt.

 (2)  Zur Deckung des Aufwandes für die Fremdenverkehrswerbung erhebt die Ge-
meinde Ostseebad Binz eine Fremdenverkehrsabgabe als Gegenleistung für 
Vorteile, die durch den Fremdenverkehr geboten werden.

 2. § 6 Absatz 1, Satz 1 wird wie folgt geändert:

§ 6
Anzeige- und Auskunftspflicht

 (1)  Der Abgabepflichtige sowie sein Vertreter hat der Gemeinde Ostseebad Binz – 
Eigenbetrieb Kurverwaltung unaufgefordert, die erforderlichen Angaben zur 
Berechnung der Abgabe bis zum 30.11. jeden Jahres mitzuteilen.
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Artikel 2
Inkrafttreten

(1)  Die 3. Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2019 in Kraft.

Ostseebad Binz, 04.11.2019

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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1830. Bekanntmachung

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz 
zur Satzung des einfachen Bebauungsplanes 

Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung ohne Umweltbericht

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss Nr. 106-03-2019 vom 19.09.2019 den ein-
fachen Bebauungsplan Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ der Gemeinde Ostseebad 
Binz als Satzung nach § 10 Abs. 1  BauGB ohne Umweltbericht beschlossen. Die Be-
gründung zum Bebauungsplan wurde gebilligt.

Geltungsbereich:
Das Plangebiet (siehe Abb. 1 Seite 30 umfasst einen vollständig bebauten Bereich im 
südlichen Abschnitt des Klünderbergs einschließlich der angrenzenden Grundstücke 
an der Bahnhofstraße (Bahnhofstraße 43, 45), bestehend aus den Flurstücken 30/36, 
30/37, 30/39, 30/40, 32/1, 32/2, 32/4, 32/5, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 37, 38, 39, 40 der 
Flur 1, Gemarkung Binz sowie Flurstück 157 der Flur 7, Gemarkung Jagdschloss zuzüg-
lich der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen. Das Plangebiet umfasst gut 1,3 ha 
und wird begrenzt

    •  im Nordwesten durch die Gemeindestraße Klünderberg sowie abschnittsweise den 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2 „Zinglingsberg“,

    •  im Süden durch die Bahnhofstraße sowie abschnittsweise den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 38 „Einzelhandelsmarkt Bahnhofstraße“

    • im Osten durch Wald,

    • im Nordosten durch einen Stichweg sowie weitere Wohnbebauung.

Die Satzung des einfachen Bebauungsplanes Nr. 41 „Wohnen am Klünderberg“ der 
Gemeinde Ostseebad Binz tritt gemäß Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz am 
Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab diesem Tag in der Ge-
meindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11, 18609 Binz, Zimmer 109, 
während der Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
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Die Dienststunden sind:

Montag bis Freitag    09.00 bis 12.00 Uhr
Montag                        13.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag     13.00 bis 17.00 Uhr
Donnerstag     13.00 bis 16.00 Uhr

Die Bauleitpläne der Gemeinde Ostseebad Binz sind unter folgendem Link einsehbar 
http://www.gemeinde-binz.de/seite-1030.html. Auskunft über den Inhalt erteilt in den 
Dienststunden der Fachbereich Ortsplanung unter der Telefonnummer +493839334752.

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensanteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen 
ist sowie des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, 
wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Weitergehend wird gemäß § 215 BauGB darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 – 3 des BauGB sowie nach § 5 der Kommunalverfassung 
Mecklenburg-Vorpommern, bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine un-
ter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtlichen Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Abwägungsvorgangs nur beachtlich wer-
den, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Gemeinde Ostseebad Binz geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen.

Ostseebad Binz, 04.11.2019

gez. Karsten Schneider 
Bürgermeister
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Abb. 1 – Planbereich des einfachen Bebauungsplanes Nr. 41 
„Wohnen am Klünderberg“ (unmaßstäblich)
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1831. Bekanntmachung

Satzung über die erste Verlängerung der Veränderungssperre 
für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 

„Wohnbebauung Rabenstraße Alte Gärtnerei“ 
der Gemeinde Ostseebad Binz 

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg – Vorpommern 
(KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V  2011 S.777) und der §§ 14, 16 und 17 (1) 
BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 19. September 2019 folgende Satzung 
beschlossen:  

§ 1
Zu sichernde Planung

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss Nr. 108-03-2019 vom 19. September 2019, 
die Verlängerung der Satzung über eine Veränderungssperre nach §§ 14, 16 und 17 (1) 
BauGB für das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 33 „Wohnbebauung Rabenstraße Alte 
Gärtnerei“ der Gemeinde Ostseebad Binz beschlossen.
Zur Sicherung der Planung wird für das in § 2 bezeichnete Gebiet die Verlängerung der 
seit dem 27.10.2017 wirksamen Veränderungssperre erlassen.

§ 2
Räumlicher Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den Bebauungsplan Nr. 33 „Wohnbebauung 
Rabenstraße Alte Gärtnerei“ der Gemeinde Ostseebad Binz. 

Der Geltungsbereich erfasst alle im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 lie-
genden Grundstücke.

Der Geltungsbereich ist im nachfolgenden Plan (siehe Seite 32) dargestellt, welcher 
Bestandteil der Satzung ist. 

§ 3
Rechtswirkungen der Veränderungssperre

(1)  In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:
 a)     Vorhaben im Sinne des § 29 des Baugesetzbuches nicht durchgeführt oder 

bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;
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 b)  erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 
und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

(2)  Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von Absatz 1 
eine Ausnahme zugelassen werden.

§ 4
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten der Veränderungssperre

(1) Die Verlängerung der Veränderungssperre tritt am 26.10.2019 in Kraft. 
(2) Sie tritt mit Ablauf des 25.10.2020 außer Kraft.
(3)  Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebau-

ungsplan für das in §2 genannte Gebiet rechtsverbindlich abgeschlossen ist. 

Ostseebad Binz, 04.11.2019

gez. Karsten Schneider
Bürgermeister
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Selbstverteidigung 
kurs für Frauen

Im November findet ein neuer Selbstverteidigungskurs 

für Frauen und Mädchen statt. Frauen jeden Alters sind 

freitags ab 08.11. bis 29.11.2019 um 19.00 Uhr in der 

Sporthalle III, Dollahner Str. 53 in Binz herzlich willkommen. 

Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte 

Frau Wollaeger telefonisch unter 038393-37426 entgegen. 

Der Kurs wird unterstützt durch den 
Landkreis Vorpommern-Rügen. 
Es entstehen keine Teilnehmergebühren.



Seite 34 Amtliches Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz

Altersjubiläen aus Binz und Prora
November 2019

03.11. Margarete Steinke 90

04.11. Gisela Knaak 75

05.11. Hans-Jürgen Wehr 75

06.11. Norbert Aehlig 75

07.11. Peter Spieß 70

10.11. Manfred Haase 70

14.11. Heidemarie Kralisch 75

16.11. Christa Gersch 70

18.11. Inge Link 80

20.11. Ursula Golz 85

22.11. Hannelore Bräuning 70

 Hannelore Hoffmann 80

23.11. Jürgen Drews 80

25.11. Ulrich Gehrke 80

26.11. Heidemarie Grusche 75

27.11. Heidi Böttcher 75

 Heinz Hoormann 75

28.11. Ingrid Schwennicke 70

14.11. Diamantene Hochzeit – Gisela und Hans-Dieter Albrecht
 Diamantene Hochzeit – Irmgard und Helmuth Nogga
28.11. Goldene Hochzeit – Marlis und Rainer Kapajewski

Die Gemeindeverwaltung gratuliert.
Ein persönlicher Besuch an diesem Tag durch den Bürgermeister oder Mitarbeiter der Gemeinde-
verwaltung erfolgt zum 80., 85., 90., 95., 100. Geburtstag und weitere Geburtstage, sowie Ehe-
jubiläen: 50., 60., 65. Hochzeitstag.
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Bereich Umwelt - Laubannahme
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
wenn Sie keine Möglichkeit haben, Laub und Gartenabfälle selbst zu kompostieren 
und auch Ihre Biogut-Tonne nicht mehr ausreichend Platz bietet, können Sie Ihr 
Herbstlaub bequem über die Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz entsorgen. 

An folgenden Tagen im November 2019 können Sie Ihre Pflanzenabfälle 
in der Kompostieranlage im Pantower Weg abgeben:

am 04.11.2019 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr,
am 07.11.2019 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr,
am 11.11.2019 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr,
am 14.11.2019 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr,
am 18.11.2019 in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr und
am 21.11.2019 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Kosten:  
pro blauen Sack   = 1,00 EUR   
Anhänger pro m³ = 5,00 EUR

Es wird kein gewerblicher Grünschnitt angenommen! 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne unser Mitarbeiter Herr Kuljurgis  
unter der Telefonnummer 37448  
oder per Mail unter kuljurgis@gemeinde-binz.de zur Verfügung.
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